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Satzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die äußere Gestaltung von Werbeanlagen im 

Gewerbegebiet Enste 

 

Begründung 

 

Präambel 

Das Erscheinungsbild des  Gewerbegebietes Enste ist durch eine durchgehende Grünstruktur in Form 

von Bäumen, Hecken und Grünflächen geprägt. Bestehende Werbeanlagen sind i.d.R. an der Stätte 

der Leistung angebracht und wirken in ihrer Gestaltung und Platzierung untergeordnet. Die 

Werbeanlagen besitzen eher hinweisenden als werbenden Charakter. Aus diesem Grunde kann das 

gesamte Gewerbegebiet Enste als schützenswert eingestuft werden, in dem eine einheitliche 

Regelung zur Anbringung von Werbeanlagen sinnvoll und geboten ist.  

 

Schützenswerter Charakter des Gewerbegebietes Enste 
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Quelle: eigene Aufnahmen, 03.07.2015 

 

Derzeit stellen die großflächigen Einzelhandelsbetriebe „Knappstein“, „Pilz“ und „BauKing“ 

Ausnahmen dar, die vermehrt große Werbeanlagen aufweisen.   

 

Einzelhandelsbetriebe „Knappstein“ und „Pilz“ 

  

Quelle: eigene Aufnahmen, 03.07.2015 

 

Es ist sinnvoll die Dominanz von Werbeanlagen durch eine einheitliche Regelung zu verhindern, um 

das harmonische Ortsbild zu bewahren.  

 

Auch für den Verkehr bringt die Regelung der Werbeanlagen Vorteile. Zum einen dienen 

Werbeanlagen als Orientierungshilfen und Wegweiser zu den gewünschten Zielen, zum anderen 

können durch die einheitliche und maßvolle Gestaltung von Werbeanlagen Ablenkungen des 

Verkehrsteilnehmers reduziert werden.  
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Bisher erfolgt die Steuerung der Werbeanlagen im Gewerbegebiet Enste über einzelne 

Bebauungspläne. Diese beinhalten, auch aufgrund verschiedener Aufstellungszeitpunkte, 

unterschiedliche Regelungen. Ziel der Satzung ist es, diese Ungleichbehandlung zu entfernen und den 

Umgang mit Werbeanlagen im Gewerbegebiet Enste zu vereinheitlichen.   

 

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 05.11.2015 die Aufstellung der 

Werbeanlagensatzung für das Gewerbegebiet Enste beschlossen. Da gesetzlich keine Beteiligung 

vorgesehen ist, wird die Aufstellung analog zum § 13 BauGB durchgeführt. Im Zeitraum vom 

27.11.2015  bis zum 28.12.2015 fand die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher 

Belange statt. Am 30.11.2015 fand eine Informationsveranstaltung statt. Nach Abwägung der 

eingegangenen Interessen und Stellungnahmen und ggf. Überarbeitung des Satzungsentwurfs stellte 

der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede in seiner Sitzung am 03.03.2016 fest, dass 

Stellungnahmen mit substanziellen Anregungen eingegangen sind, jedoch eine erneute Auslegung 

des Entwurfes der Werbeanlagensatzung nicht erforderlich ist, da vorgenannte Änderungen in Form 

von Ergänzungen und Erweiterungen der Möglichkeiten Werbeanlagen zu errichten, getroffen 

wurden und den Inhalten der eingegangenen Stellungnahmen entsprechen. Gegenteilige Meinungen 

wären daher bei einer erneuten Auslegung nicht zu erwarten. Der Satzungsbeschluss wurde durch 

den Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede in seiner Sitzung am 03.03.2016 gefasst. 

 

1. Ziel der Satzung  

 

Ziel der Satzung ist es, das oben genannte Erscheinungsbild des Gewerbegebietes Enste dauerhaft zu 

erhalten und in dieser Form weiter zu entwickeln. Zum Schutz des Erscheinungsbildes werden daher 

an Werbeanlagen und den öffentlichen Straßenraum besondere gestalterische Anforderungen 

gestellt. 
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Derzeitige Weiterentwicklung in Enste Nord 

 

Quelle: eigene Aufnahme, 03.07.2015 

 

Ein weiteres Ziel der Satzung ist es, die bislang bestehende Ungleichbehandlung innerhalb des 

Gewerbegebietes Enste zu beseitigen; da in den einzelnen Bebauungsplänen eine Vielzahl 

unterschiedlicher Regelungen vorhanden ist. Durch Ersetzen der bestehenden, unterschiedlichen 

Festsetzungen der einzelnen Bebauungspläne soll für das Gewerbegebiet Enste einheitliche bauliche 

Gestaltungsmerkmale in Bezug auf Werbeanlagen entwickelt werden. 

 

2. Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Gewerbegebiet Enste bestehend aus den Straßenzügen Im 

Schlahbruch, Schneidweg, Enster Straße, Auf´m Brinke, Zum Rohland, Linsemecke, Am Heerweg, Am 

Steinbach, Steinwiese und Auf dem Bruch. Der Geltungsbereich der Satzung umfasst den jetzigen 

Geltungsbereich der Bebauungspläne 54, 55, 55a, 116 und 130 inkl. aller Änderungen und ist in der 

Anlage 1 der Werbeanlagensatzung dargestellt.  

 

Der räumliche Geltungsbereich streckt sich über folgende Flurstücke: 
 
Gemarkung: Meschede Land 

 

Flur: 1; Flurstücke: 36, 79, 139, 141, 142 

 

Flur: 2; Flurstücke: 169, 171, 175, 192, 197, 200, 217, 219, 240, 241, 242, 243, 265, 266, 269, 270, 

271, 272, 287, 291, 301, 309, 311, 312, 333, 334, 366, 367, 368, 369, 372, 374, 377, 379, 380, 389, 
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390, 402, 406, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 419, 420, 421, 422, 427, 451, 455, 456, 470, 477, 479, 

480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 489, 491, 492, 495, 498, 501, 503, 504, 508, 509, 510, 521, 523, 

524, 525, 530, 531, 532, 535, 537, 538, 546, 548, 549, 551, 553, 555, 556, 558, 559, 561, 563, 564, 

565, 567, 568, 574, 587, 588, 598, 599, 600, 653, 654, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 

668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 686, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 

699, 703, 704 

 

Flur: 5; Flurstücke: 325, 337, 339, 340, 341, 375, 376, 381, 382, 416, 420, 422, 424, 425, 433, 439, 

443, 444, 445, 446, 448, 450, 459, 460, 466, 467, 470, 551, 558, 575, 577, 579, 615, 628, 630, 631, 

645, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 680, 681, 684, 685, 686, 689, 690, 691, 692, 931, 945, 946, 947, 

950, 952, 962, 978, 979, 980, 981, 982, 988, 989, 990, 995, 996 

 

Flur: 6 ; Flurstücke: 127, 135, 138, 166, 167, 175, 201, 202, 209, 210, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 

221, 222, 224, 225, 229, 230, 231, 235, 239, 241, 242, 243, 244, 250, 261, 266, 267, 268, 270, 277, 

279, 300, 311, 313, 316, 317, 317, 318, 366, 367, 368, 369, 370, 383, 384, 386, 387, 388 

 

3. Anforderungen an Werbeanlagen im Gewerbegebiet Enste  

 

Werbeanlagen sind für eine gewerbliche Nutzung unentbehrlich und daher planungsrechtlich in 

Gewerbegebieten vorgesehen. Um jedoch die oben beschriebenen Besonderheiten des 

Gewerbegebietes Enste dauerhaft zu erhalten und weiterzuentwickeln, werden Werbeanlagen nur 

an der Stätte der Leistung zugelassen.  

 

Die baulichen und gestalterischen Anforderungen an die zulässigen Werbeanlagen orientieren sich 

zum einen an den gängigen Gestaltungen von Werbeanlagen und zum anderen am vorhandenen 

Bestand. Für den Bestand der Werbeanlagen im Gewerbegebiet Enste kann gesagt werden, dass die 

vorhandenen Werbeanlagen der gängigen Gestaltung von Werbeanlagen entsprechen und 

weitestgehend keine auffallend negativen gestalterischen Ausprägungen aufweisen. Auch in Zukunft 

sollen sich Werbeanlagen gebietsverträglich und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Interessen der Gewerbetreibenden einfügen.  

 

Pylone o.a. sind im gesamten Gewerbegebiet nicht zu finden. Sie sollen in Zukunft nicht 

ausgeschlossen sein. Gerade in Enste Nord wird aufgrund der Nähe zur Autobahn sicherlich Bedarf 

bestehen. Diese Art von Werbeanlagen soll sich jedoch in die bestehenden Strukturen einfügen und 

daher in geringerer Größe ermöglicht werden. 
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4. Nähere Beschreibung der getroffenen Regelungen 

 

Um die Praktikabilität der Satzung zu gewährleisten, werden in diesem Abschnitt der Begründung 

einige Regelungen der Satzung näher erläutert und beschrieben, da dies bei der Umsetzung der 

Satzung hilfreich sein kann. Es sind beispielhafte Zeichnungen angefertigt oder Anleitungen zur 

Berechnung der festgesetzten Maße erstellt. 

 

Störende Häufung (§ 5 der Satzung) 

Gem. § 13 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW sind störende Häufungen von Werbeanlagen unzulässig. Als eine 

störende Häufung wird im Kommentar von Boedinghaus/Hahn/Schulte zur Landesbauordnung näher 

aufgeführt, dass es sich bei § 13 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW um einen Unterfall des allgemeinen 

Verunstaltungsverbots gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW handelt und grundsätzlich bei einer 

Häufung ein „räumlich dichtes Nebeneinander einer Mehrzahl gleicher oder verschiedener Anlagen 

der Außenwerbung“1 vorliegt. Störend wird die Häufung, wenn bei einer Betrachtung durch einen 

sog. Durchschnittsbetrachter Unlust erregt wird und das Auge keine Ruhe mehr findet. Wann der Fall 

der störenden Häufung eintritt, ist je nach Baugebietstypus, dem vorliegenden Bestand und der 

vorhandenen Nutzungen zu beurteilen. 

Eine Häufung liegt bei mindestens drei Werbeanlagen vor, die gleichzeitig wahrgenommen werden. 

Eine Abfolge von Werbeanlagen hingegen wird regelmäßig durch den o.g. Verunstaltungsgrundsatz 

gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 BauO NRW erfasst werden können.2 Erst nachkommende Werbeanlagen 

können zu einer störenden Häufung führen. Das bedeutet, dass erst ab der dritten Werbeanlage der 

Fall der störenden Häufung eintreten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Boedinghaus/Hahn/Schulte: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Kommentar, § 13 Rn. 41 

2
 vgl. Boedinghaus/Hahn/Schulte: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Kommentar, § 13 Rn. 42 
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Max. Fläche bei Fassadenwerbung:  15 %, max. 50 m2 bzw. 100 m² (§ 6 der Satzung) 

Fassadenwerbung darf eine Fläche von 15 % der Fassade nicht überschreiten. Die Gesamtgröße 

beträgt 50 m² bei Grundstücksgrößen bis 2 ha bzw. 100 m² bei Grundstücksgrößen über 2 ha. Das 

nachfolgende Bild zeigt die Berechnung der Fassadenwerbung. 
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Bei Eckgrundstücken, bei denen straßenseitig mehr als zwei Werbeanlagen möglich sind, darf die 

Gesamtfläche der Werbeanlagen die maximal zulässige Fläche von 15 % der Summe der beiden 

größten Fassadenflächen nicht überschreiten. Die Fassadenfläche der zu addierenden Fassaden 

ermittelt sich jeweils durch Multiplikation der Fassadenbreite mit der Traufhöhe.  
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Überschreitung Traufe (§ 6 der Satzung) 

Die Gebäudeoberkante (z.B First/ Attika) darf durch Werbeanlagen nicht überschritten werden. 

Darüber hinaus darf bei Gebäuden mit geneigten Dächern die Traufkante nicht überschritten werden 

mit Ausnahme der Anbringung von Werbeanlagen an einer Giebelwand. Die Werbeanlage darf 

jedoch den Ortgang nicht überragen.  

Bei Gebäuden mit Flachdächern darf die Gebäudeoberkante um 1 m überschritten werden. Eine 

solche Überschreitung kommt bisher im Bestand selten vor, ist jedoch im Gewerbegebiet Enste zu 

finden. Eine geringe Überschreitung stört das Ortsbild nicht. Um jedoch hohe Aufbauten zu 

vermeiden, wird die erlaubte Überschreitung auf 1 m begrenzt.   

Die folgende Abbildung stellt dar, welche Überschreitungen der Gebäudeoberkante zulässig sind.  

 

 

Bei Gebäuden über 5.000 m³ Bauvolumen darf die Überschreitung 1,50 m betragen, bei Gebäuden 

über 10.000 m³ 2,00 m. 
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Folgende Abbildung zeigt, welche  Anordnung nicht zulässig wäre: 
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Sonstige Schriftzüge 

Sonstige Schriftzüge, die nicht selbstleuchtend oder hinterleuchtet sind, dürfen eine Ansichtsfläche 

von 10 m² nicht überschreiten und wenn sie winklig zur Gebäudefront angebracht werden, eine 

Ausladung von 1,50 m (inkl. Befestigung) nicht überschreiten. Die folgende Abbildung verdeutlicht 

dies.  

 

 

 

Selbstleuchtende oder hinterleuchtete Flachtransparente dürfen eine Ansichtsfläche von 10,0 m² je 

Werbeanlagen nicht überschreiten. Bei Gebäuden über 5.000 m³ Bauvolumen darf die Ansichtsfläche 

15 m² nicht überschreiten betragen, bei Gebäuden über 10.000 m³ 20 m². 

 

Sonstige Schriftzüge dürfen eine Ansichtsfläche von 10,0 m² je Werbeanlage nicht überschreiten. 

Winklig zur Gebäudefront anzubringende Werbeanlagen dürfen eine Ausladung von 1,50 m (inkl. 

Befestigung) nicht überschreiten. Flach auf die Fassade aufgebrachte Werbeanlagen dürfen maximal 

um das Maß der erforderlichen Konstruktionstiefe über die Gebäudekanten hinausgehen. Bei 

Gebäuden über 5.000 m³ Bauvolumen darf die Ansichtsfläche 15 m² nicht überschreiten betragen, 

bei Gebäuden über 10.000 m³ 20 m². 
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Höhe und Fläche freistehender Werbeanlagen (Sichtfelder) (§ 8 der Satzung) 

Pro Grundstück ist eine freistehende Werbeanlage  (Werbetafel, Standtransparente, Hinweistafeln, 

Pylon oder ähnliches)  zulässig.  

 

Die zulässige Fläche von freistehenden Werbeanlagen ist von der Größe des Sichtfeldes abhängig: 

Dieses beträgt 12 m² bei Sichtfeldern bis 180°; 15 m² bei Sichtfeldern über 180°. 

 

Darüber hinaus sind pro Grundstück Hinweisschilder, die auf die Zufahrt oder den Eingang weisen, 

zulässig. Da diese jedoch untergeordnet sein sollen, soll die Fläche der Hinweisschilder nur ¼ der 

freistehenden Werbeanlagen (bis 180° Sichtbereich) betragen, d.h. 4 m².  
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Fahnen 

Die Anzahl der Fahnen bemisst sich je angefangenen 10 m straßenseitige Grundstückslänge. Sie 

müssen keinen Abstand zueinander einhalten und können somit auch in einem Bereich des 

Grundstücks gesammelt aufgestellt werden. Lediglich zur öffentlichen Verkehrsfläche müssen sie 

einen Abstand von mind. 1 m aufweisen. Der Abstand untereinander ist nicht vorgegeben.  

 

 

Fahnenmaste dürfen eine Höhe von 8 m nicht überschreiten; die Fahnen sind bis zu einer Größe von 

6 m zulässig.  
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Die Aufzählung im Entwurf der Werbeanlagensatzung, welche Formen insbesondere zu 

Werbeanlagen zählen, entspricht dem genauen Wortlaut des § 13 Abs. 1 BauO NRW. Diese 

Aufzählung ist nicht abschließend. Fahnen zählen ebenfalls zu Werbeanlagen im Sinne des § 13 BauO 

NRW, da sie zum einen ortsfest sind und zum anderen eine werbende Funktion haben können. Ob 

eine solche werbende Funktion vorliegt, kann nicht generell sondern nur im Einzelfall beurteilt 

werden. Fahnen, die der Werbung dienen, sind Werbeanlagen und unterliegen somit auch dem in  § 

14 der Werbeanlagensatzung genannten Anbauverbot. Liegt eine werbende Funktion einer Fahne 

nicht vor, handelt es sich nicht um eine Werbeanlage gem. § 13 BauO NRW und die 

Werbeanlagensatzung würde nicht greifen.3 

 

Sammelwerbeanlagen 

Bei mehreren Betrieben auf einem Grundstück sind Werbeanlagen als Sammelwerbeanlagen 

aufzustellen. Es gelten die Anforderungen des  § 8  „freistehende Werbeanlagen“. Über dies hinaus 

sind zusätzliche Hinweisschilder zulässig, die eine Ansichtsfläche von 4 m² bei einem Sichtbereich bis 

zu 180 ° und 8 m² bei einem Sichtbereich über 180 °  nicht überschreiten dürfen.   

 

Sonstige Hinweise 

Was eine Werbeanlage ist, wird in der Bauordnung NRW definiert. Es ist daher im Einzelfall zu 

prüfen, ob es sich um eine Werbeanlage handelt oder um eine reine Gebäudebeleuchtung bzw. 

Fassadengestaltung (Bsp. Zusammenspiel von Fassadenbeleuchtung und auf dem 

Gebäudebefindlichen Emblemen kann eine Werbeanlage sein).  

 

5. Änderungen nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange  

 

ü Ergänzung des § 7, dass für zeitlich begrenzte Sonderaktionen ein Überschreiten der 

festgesetzten Schaufensterfläche möglich ist.   

ü Ergänzung des § 6 „Fassadengebundene Werbeanlagen“ um Festsetzungen, die bei großen 

Gebäuden (über 5.000 m³) das Überschreiten der Gebäudeoberkante oder der Ansichtsfläche bei 

Schriftzügen oder hinterleuchtenden Flachtransparenten ermöglichen. So soll verhindert werden, 

dass  Werbeanlagen bei großen Gebäuden im architektonischen Gesamtbild untergehen. 

ü Aufnahme eines Hinweises in die Begründung, dass Fahnen, die ortsfest sind und der Werbung 

dienen, unter den Begriff der Werbeanlage gem. § 13 BauO NRW gefasst werden und somit auch 

unter die Werbeanlagensatzung für das Gewerbegebiet Enste fallen.  

                                                           
3
 vgl. § 13 Boeddinghaus/Hahn/Schulte/Radeisen: Kommentar zur BauO NRW: Rn. 42, 55, 56a  
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ü Aufnahme eines weiteren Hinweises in die Begründung, unter welchen Bedingungen eine 

Fassadengestaltung als Werbeanlage gilt.  

 

 

Meschede, 03.03.2016 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede 

Fachbereich Planung und Bauordnung 

Im Auftrage 

 

 

 

Klaus Wahle 

Fachbereichsleiter 


